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Verwaltungsvorschrift zum Gesetz liber das 6ffentliche Flaggen RdErl. d. Innenministeriums
v.15.12.2005
-12-34.02.04 -

Aufgrund des § 1 Absatz 3 Satz 2 des Gesetzes Uber das offentliche Flaggen vom 10. Marz 1953
(GV. NRW. S. 220 / GV. NRW. S. 144), zuletzt gedndert durch Art. 7 des Gesetzes v. 18. Mai 2004
(GV. NRW. S. 248), wird zur Durchfiihrung des Gesetzes folgende Verwaltungsvorschrift erlas-
sen. Der RdErl. d. Innenministeriums v. 21.8.2003 -11/17 - 61.11- (MBI. NRW. S. 1016) wird auf-
gehoben.

1
Anwendungsbereich

Die Vorschriften dieses Runderlasses gelten fir die Beflaggung der Dienstgebaude des Landes,
der Gemeinden und Gemeindeverbande sowie der librigen Kdrperschaften und Anstalten des 6f-
fentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterliegen.
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2
Beflaggungstage

2.1
RegelmaBige allgemeine Beflaggungstage

Die regelmaBigen Beflaggungstage sind in § 1 der Beflaggungsverordnung vom 29. November
1984 (GV. NRW. S. 742), zuletzt gedndert durch Verordnung vom 22.3.2005 (GV. NRW. S. 215),
festgelegt.

2.2
Beflaggungsanordnungen aus besonderen Anlassen

Die weiteren Beflaggungsanlasse und -tage werden im Einzelfall vom Innenministerium bestimmt
und bekannt gegeben. Die Bekanntgabe erfolgt durch Telefax und E-Mail gegenlber den Be-
zirksregierungen, die fur die Weiterleitung der Beflaggungsanordnung an alle in ihrem Bezirk be-
findlichen Dienststellen des Landes, der Gemeinden und der Gemeindeverbande, sowie der ubri-
gen Korperschaften und Anstalten des offentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterlie-
gen, nach eigenem Plan zu sorgen haben.

Erfolgt die Bekanntgabe dariber hinaus durch Mitteilung an Presse, Funk oder Fernsehen, ist die
Anordnung auch in diesen Fallen zu beachten.

2.3
Regionale Beflaggung oder Beflaggung aus ortlicher Veranlassung

2.3.1
Gemeinden und Gemeindeverbande, Korperschaften und Anstalten des 6ffentlichen Rechts

Die Gemeinden und Gemeindeverbande sowie die Korperschaften und Anstalten des offentli-
chen Rechts kdnnen aus eigener Entscheidung flaggen, wenn dies aus ortlicher Veranlassung
geboten oder wiinschenswert erscheint. Soll wegen einer ortlichen Veranstaltung geflaggt wer-
den, so ist darauf zu achten, dass die Beflaggung nicht als Parteinahme in politischen Fragen ge-
deutet werden kann.

2.3.2
Einzelne Dienststellen des Landes

Nummer 2.3.1 gilt fur die Dienststellen des Landes entsprechend. Wenn eine gleichmaBige Be-
flaggung angestrebt werden soll, ist mit den kommunalen Dienststellen sowie den 6rtlichen
Dienststellen des Bundes sowie ggf. mit anderen Stellen Verbindung aufzunehmen.
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2.3.3
Entscheidungsbefugnisse

Uber die Beflaggung von Dienstgebduden des Landes nach Nummer 2.3 entscheidet
2.3.31

bei einem Anlass, der lediglich eine einzelne Dienststelle des Landes betrifft:

die Leitung dieser Dienststelle

2.3.3.2

bei einem Anlass, der die Beflaggung samtlicher Landesdienststellen am Ort geboten erscheinen
lasst:

- fur den Ort des Dienstsitzes einer Bezirksregierung

die Bezirksregierung mit Ausnahme der Bezirksregierung Disseldorf

- fur die Kreisstadte und die kreisfreien Stadte

die Landratin/der Landrat bzw. die Oberblirgermeisterin/der Oberblirgermeister als untere staat-
liche Verwaltungsbehdrde, mit Ausnahme der Landratin/des Landrates des Kreises Lippe in Det-
mold

- fUr die Ubrigen Gemeinden eines Kreises

die Landratin/der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehdrde fir Landesdienststellen

- fur Landesdienststellen in Disseldorf, Sitz der Landesregierung,

das Innenministerium.

3
Art der Beflaggung

3.1
Ortlichkeiten

Zu beflaggen sind die Gebaude der Behorden, Dienststellen und Einrichtungen. AuBerdem kon-
nen StraBen und Platze sowie zur 6ffentlichen Nutzung bestimmte Freiflachen und sonstige Ein-
richtungen beflaggt werden.

3.2
Beschaffenheit der Flaggen und Masten

Zu flaggen ist an aufrecht stehenden Flaggenmasten. Stattdessen kdnnen auch waagerecht oder
schrag stehende Flaggenstocke am Gebaude verwendet werden. Die GroBe der Flaggen soll in
einem angemessenen Verhaltnis zur GréBe und Hohe der beflaggten Gebaude stehen. Mehrere
Flaggen an einem Gebdude sollen von gleicher GroBe sein.
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3.3
Beginn und Ende der Beflaggung

Die Beflaggung beginnt um 7:00 Uhr und endet im Regelfall bei Eintritt der Dunkelheit.

4
Zu setzende Flaggen

4.1
Landesbehorden

Von den Landesbehérden sind die Bundesflagge und die Landesdienstflagge zu setzen.

4.2
Andere Stellen des Landes

Von den anderen Stellen des Landes sind die Bundesflagge und die Landesflagge zu setzen.

4.3
Europaflagge

Am Europatag (9. Mai), am Tag der Wahl zum Europaischen Parlament sowie bei Anlassen mit
europaischem Bezug soll, soweit mdglich, auch die Europaflagge gesetzt werden; an den Ubri-
gen Beflaggungstagen kann die Europaflagge gesetzt werden.

4.4
Flaggen internationaler und Uberstaatlicher Organisationen sowie auslandischer Staaten

Sofern der Anlass der Beflaggung es rechtfertigt, kdnnen auBerdem Flaggen internationaler und
Uberstaatlicher Organisationen sowie auslandischer Staaten gesetzt werden.

4.5
Flaggen der Gemeinden und Gemeindeverbande

Sofern die nach den Nummern 4.1 bis 4.3 vorgeschriebene Beflaggung sichergestellt ist, kdnnen
auch Flaggen von Gemeinden und/oder Gemeindeverbanden gesetzt werden.
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4.6
Reihenfolge der Flaggen

Der Bundesflagge gebuhrt in der Regel die bevorzugte Stelle. Sie ist grundsatzlich rechts, vom
Innern des Gebaudes mit dem Blick zur StraBe gesehen, zu setzen, links anschlieBend die Lan-
desdienstflagge oder Landesflagge und dann die tbrigen Flaggen.

Sofern jedoch die Europaflagge nach Nummer 4.3 gesetzt wird, geblhrt ihr die bevorzugte Stel-
le.

Werden gemaB Nummer 4.4 Flaggen internationaler und Uberstaatlicher Organisationen sowie
auslandischer Staaten gehisst, so gilt von der bevorzugten Stelle aus folgende Reihenfolge:

- die Europaflagge, wenn sie gesetzt wird

- die Flaggen internationaler und Uberstaatlicher Organisationen

- die Flaggen auslandischer Staaten und anderer Hoheitsgebiete von rechts nach links in alpha-
betischer Reihenfolge der amtlichen deutschen Kurzbezeichnungen auslandischer Staatenna-
men

- die Bundesflagge

- die Landesdienstflagge bzw. Landesflagge

- die Flaggen der Gemeinden und Gemeindeverbande

5
Trauerbeflaggung

Bei Trauerbeflaggung werden die Bundesflagge und die Landesdienstflagge bzw. Landesflagge
auf Halbmast gesetzt. Ist dies nicht mdglich, so sind sie mit einem Trauerflor zu versehen. Die
Europaflagge wird nur auf besondere Anordnung des Innenministeriums gesetzt.

6
Nicht hoheitliche Fahnen

Das Setzen von nicht hoheitlichen Fahnen an Dienstgebauden des Landes ist auBerhalb der Be-
flaggungstage nach Nummer 2 zulassig, sofern dies aus ortlicher Veranlassung geboten oder
winschenswert erscheint. Sie darf nicht als Parteinahme in politischen Fragen gedeutet werden
konnen. Die Entscheidung trifft die Dienststellenleitung.

- MBI. NRW. 2006 S. 30

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 5/5


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2006-s30

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Verwaltungsvorschrift zum Gesetz über das öffentliche Flaggen RdErl. d. Innenministeriums v. 15.12.2005 - 12 – 34.02.04 - 


